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Beschwerde gegen eine Verfugung des Einzelgerichts im vereinfachten Ver-
fahren am Bezirksgericht Pfaffikon vom 21. Dezember 2022 (FK220006-H)



Erwagqungen:

I. Sachverhalt und Prozessgeschichte

1.  Die Klagerin und Beschwerdegegnerin 1 (nachfolgend: Klagerin) sowie
der Beklagte und Beschwerdefuhrer (nachfolgend: Beklagter) sind die nicht ver-
heirateten Eltern der am tt.mm.2014 geborenen C.__ (Urk. 6/5/3—4). Mit Klage
vom 8. Juni 2022 beantragte die Klagerin vor Vorinstanz, der Beklagte sei zu ver-
pflichten, fir C.___ angemessene Unterhaltsbeitrage zu bezahlen; zudem er-
suchte die Klagerin um unentgeltliche Rechtspflege (Urk. 6/1 S. 2). Mit Eingabe
vom 2. September 2022 ersuchte auch der Beklagte um unentgeltliche Rechts-
pflege (Urk. 6/13 S. 2). Die Vorinstanz fuhrte am 9. November 2022 die Hauptver-
handlung durch (Prot. |, S. 7). Nachdem sich der Vorderrichter zur Sach- und
Rechtslage geaussert hatte, beantragte die Klagerin, dass der Beklagte zu ver-
pflichten sei, ihr einen Prozesskostenvorschuss von Fr. 6'000.— zu bezahlen
(Prot. I, S. 20).

2. Mit Verfigung vom 21. Dezember 2022 wies die Vorinstanz das Ge-
such des Beklagten um unentgeltliche Rechtspflege einschliesslich der unentgelt-
lichen Rechtsverbeistandung ab (Dispositiv-Ziffer 1) und verpflichtete ihn, der
Klagerin einen Prozesskostenvorschuss von Fr. 6'000.— zu bezahlen (Dispositiv-
Ziffer 2; Urk. 2 S. 7 = Urk. 6/25 S. 7).

3. Gegen die Verfigung vom 21. Dezember 2022 erhob der Beklagte am
20. Januar 2023 innert Frist (siehe Urk. 6/30/1) Beschwerde mit folgenden Antra-
gen (Urk. 1 S. 2 f.):

"1. Es seien die Ziff. 1. und 2. der Verfligung des Bezirksgerichts
Pféffikon vom 21. Dezember 2022 aufzuheben und es sei die Sa-
che hinsichtlich Ziff. 1. zur Neuentscheidung an das Bezirksge-
richt Pféffikon zuriick zu weisen.

Eventualiter: Es seien die Ziff. 1. und Ziff. 2. der Verfiigung des
Bezirksgerichts Pféffikon vom 21. Dezember 2022 aufzuheben
und es sei

— das Gesuch des Beklagten um Gewéhrung der unentgeltli-
chen Rechtspflege einschliesslich der unentgeltlichen Rechts-



verbeistdndung flir das Verfahren vor Bezirksgericht Pféffikon
gutzuheissen sowie

— die Verpflichtung des Beklagten zur Leistung eines Prozess-
kostenvorschusses an die Kldgerin aufzuheben.

2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung
zu erteilen bzw. die Nichtvollstreckbarkeit betreffend die Leistung
eines Prozesskostenvorschusses durch den Beklagten an die
Klagerin geméss Ziff. 2. der Verfiigung des Bezirksgerichts Pfaf-
fikon vom 21. Dezember 2022 anzuordnen.

3. Es sei dem Beklagten fiir das Beschwerdeverfahren die unent-
geltliche Rechtspflege einschliesslich der unentgeltlichen Rechts-
verbeistdndung zu gewéhren und es sei der Unterzeichnete als
dessen Rechtsbeistand einzusetzen.

4.  Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerin."

4. Mit Verfuigung vom 25. Januar 2023 wurde der Klagerin Frist ange-
setzt, um sich zum Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu dussern
und die Beschwerde zu beantworten (Urk. 5). In ihrer Beschwerdeantwort vom
6. Februar 2023 stellte die Klagerin folgende Antrage (Urk. 8 S. 2):

"1.  Die Beschwerde sei vollumfénglich abzuweisen.

2.  Die Kosten des Verfahrens seien dem Beschwerdefiihrer aufzuer-
legen und dieser sei zur Zahlung einer angemessenen Parteient-
schadigung (zzgl. 7.7% MwsSt.) an die Beschwerdegegnerin zu
verpflichten.

3. Das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung sei abzu-
weisen.

4.  Der Beschwerdefiihrer sei zur Leistung eines Prozesskostenvor-
schusses fir das Beschwerdeverfahren von einstweilen
CHF 5'000.00 an die Beschwerdegegnerin zu verpflichten.

5. Eventualiter sei der Beschwerdegegnerin die unentgeltliche
Rechtspflege zu gewéhren und es sei ihr mit Wirkung ab dem
26. Januar 2023 die Unterzeichnende als unentgeltliche Rechts-
vertretung beizuordnen.”

5. Mit Verfugung vom 9. Februar 2023 erteilte der Kammerprasident der
Beschwerde gegen Dispositiv-Ziffer 2 der Verfigung vom 21. Dezember 2022 die
aufschiebende Wirkung und stellte die Beschwerdeantwort dem Beklagten zur

Kenntnisnahme zu (Urk. 12). Weitere Eingaben erfolgten nicht.



6. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-32). Das Be-

schwerdeverfahren ist spruchreif.

Il. Materielle Beurteilung

1. Prozessuale Vorbemerkungen

1.1. Mit der Beschwerde konnen unrichtige Rechtsanwendung und offen-
sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden
(Art. 320 ZPO). Dabei hat sich die beschwerdefliihrende Partei in ihrer schriftli-
chen Beschwerdebegrindung konkret mit den vorinstanzlichen Ausfuhrungen
auseinanderzusetzen und hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der ange-
fochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst, an einem der ge-
nannten Mangel leidet (BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2; BGer
5D 65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Okto-
ber 2013, E. 3, je mit Hinweisen auf BGE 138 Ill 374 E. 4.3.1 S. 375). Was in der
Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrindungsanforderun-
gen genugenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz
nicht Uberpruft zu werden. Vorbehalten sind offensichtliche Mangel, die geradezu
ins Auge springen (OGer ZH RT200156 vom 17.11.2020, E. 2.2; OGer ZH
RE180009 vom 24.08.2018, E. 2.2). Abgesehen von dieser Relativierung gilt aber
auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes
wegen (“iura novit curia"; Art. 57 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder
an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwagungen
der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Beschwerde auch aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der
Erstinstanz abweichenden Begrindung abweisen (sog. Motivsubstitution; OGer
ZH RT200156 vom 17.11.2020, E. 2.2; OGer ZH RT200124 vom 03.11.2020,
E. 22).

1.2. Neue Antrage, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel
sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im
erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet oder eingereicht wurde, kann im Be-

schwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsatzlich ein



umfassendes Novenverbot sowohl flr echte als auch unechte Noven (BGer
5A 872/2012 vom 22.Februar 2013, E.3; BGer 5A_405/2011 vom
27. September 2011, E.4.5.3 mit weiteren Hinweisen; ZK ZPO-Frei-
burghaus/Afheldt, Art. 326 N 4; siehe aber immerhin auch BGE 139 Il 466 E. 3.4
S. 471 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1).

2. Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege: Einkommen des Beklagten

2.1. Die Vorinstanz erwog, der Beklagte habe in seiner Eingabe vom
26. September 2022 ausgeflhrt, er verdiene monatlich Fr. 1'415.— (Urk. 2 S. 2).
Anlasslich der Hauptverhandlung habe er ein monatliches Einkommen von
Fr. 952.— behauptet. Im Verlauf der weiteren Verhandlung habe er alsdann ein
Einkommen von Fr. 2'500.— bis Fr. 3'300.— pro Monat behauptet. Vorab sei fest-
zuhalten, dass nach Massgabe dieser eigenen Behauptungen des Beklagten sich
punkto seiner Einkommenssituation ein vollig widerspruchliches Bild ergebe. Er
schaffe es nicht, ein Uberzeugendes sowie koharentes Einkommen darzulegen.
Von welchem konkreten Einkommen auszugehen sei, kdnne im Rahmen der vor-
liegenden summarischen Beurteilung fur das Gesuch um unentgeltliche Rechts-

pflege allerdings offenbleiben (Urk. 2 S. 3).

2.2. Der Beklagte rlugt, er wisse nicht, was ein "koharentes Einkommen"
sei. Auch der Begriff des "Uberzeugenden Einkommens" sei ihm fremd. Er habe
sein Jahreseinkommen nach Massgabe der Geschéaftsabschlliisse und Steuerer-
klarungen der Jahre 2020 und 2021 mit ungefahr Fr. 17'000.— beziffert (Urk. 1
S. 5). Konkret betrage das Jahreseinkommen Fr. 17'376.— bzw. Fr. 17'278.—. Die
Klagerin habe diese Einkommen nicht bestritten. In diesen Einkommen seien Kin-
derzulagen von Fr. 6'164.— (2020) bzw. Fr. 5'123.— (2021) enthalten. Subtrahiere
man diese, so resultiere das monatliche Einkommen von Fr. 952.—. Die Vo-
rinstanz suggeriere, der Beklagte habe im Rahmen der weiteren Verhandlung
quasi aus dem luftleeren Raum ein Jahreseinkommen von Fr. 30'000.— bis
Fr. 40'000.— behauptet. Dabei habe er diese Betrage nur fur den Fall als relevant
angefluhrt, dass die sich aus den Geschaftsabschlissen 2020 und 2021 ergeben-
den Privatanteile und Privatbeztge zusatzlich zu den aus den Steuererklarungen

ersichtlichen Einkommen bzw. den Geschaftsgewinnen als Einkommen aufge-



rechnet wirden. Was daran nicht korrekt sein solle, sei nicht ersichtlich (Urk. 1
S.6f1).

2.3. Die Klagerin erwidert, sie habe das deklarierte Einkommen aus den
Jahren 2020 und 2021 bestritten. Sie bestreitet sodann die Ausfiihrungen zur Be-
rechnung des Reingewinns von Fr. 952.—. Die Kinderzulagen betrigen vermu-
tungsweise Fr. 2'400.— pro Jahr. Sie seien zudem ab Juli 2021 von der Klagerin
bezogen worden (Urk. 8 S. 5). Auch die Begrindung des Jahreseinkommens von
Fr. 30'000.— bis Fr. 40'000.— Uberzeuge nicht und werde bestritten. Aus den vom
Beklagten eingereichten Unterlagen seien die Privatbezlge gerade nicht ersicht-
lich. Zudem habe der Beklagte weitgehend darauf verzichtet, Detailkontoauszuge
einzureichen. Man kénne daher nicht beurteilen, ob es sich bei den zahlreichen
Barbeziigen und Uberweisungen um Geschéftsausgaben oder Privatbeziige
handle. Ganz offensichtlich sei es dem Rechtsvertreter des Beklagten nicht ge-
lungen, die Privatbezlge zu beziffern, weshalb er das aufgerechnete Jahresein-
kommen auf Fr. 30'000.— bis Fr. 40'000.— geschatzt habe. Auch jetzt mache sich
der Beklagte nicht die Muhe, seine Privatbezlige aufzuzeigen und genau zu bezif-
fern. Vielmehr wolle er diese Obliegenheit dem Gericht oder der Gegenpartei
Ubertragen. Dabei sei das Gericht nicht verpflichtet, die Buchhaltung des Beklag-

ten nachzuholen und dessen Einkommen zu beziffern (Urk. 8 S. 5 f.).

2.4. Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre
Vermogensverhaltnisse vollstandig darzulegen und soweit moglich zu belegen
(siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK
ZPO-Buhler, Art. 119 N 38). An die klare und grundliche Darstellung der finanziel-
len Situation durch die gesuchstellende Person selbst dirfen umso hdhere Anfor-
derungen gestellt werden, je komplexer die Verhaltnisse sind (BGer 5A 783/2022
vom 25. Januar 2023, E. 2.1.2; BGer 5A 653/2021 vom 10. November 2021,
E. 2.1). Letzteres gilt namentlich in Fallen, in denen sich ein selbstandig Erwer-
bender nicht nur Lohn auszahlt, sondern auch private Auslagen Uber das Ge-
schaft bezahlt (siehe zur Bedeutung von Privatbezigen bei der Bestimmung des
Einkommens einer selbstandig erwerbenden Person BGer 5A_678/2018 vom 19.
Juni 2019, E. 4.2.4). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzu-



klaren, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbe-
holfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des
Gesuchs bendtigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach
Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll-
standiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen
muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen. Die
Belege haben zudem Uber samtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstel-
lenden Person sowie Uber ihre Einkommens- und Vermoégensverhaltnisse Auf-
schluss zu geben. Kommt die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren
Obliegenheiten nicht (gentigend) nach, kann das Gesuch mangels ausreichender
Substantiierung oder mangels Bedurftigkeitsnachweises abgewiesen werden
(BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.2 mit weiteren Hinweisen).

2.5. Der anwaltlich vertretene Beklagte liess in seiner Eingabe vom
26. September 2022 ausfuhren, er betreibe seit rund 15 Jahren in D.__ ein
Studio fur Kampfsport und Selbstverteidigung. Das Geschéaftsergebnis der letzten
beiden Jahre von jeweils rund Fr. 17'000.— oder ungefahr Fr. 1'415.— pro Monat in
den Jahren 2020 und 2021 reiche bei unverandertem, allenfalls leicht besserem
Geschaftsgang seit dem Ende der COVID-19-Pandemie bei Weitem nicht aus, um
seinen Bedarf zu decken. So ergaben bereits der Grundbetrag von Fr. 1'200.—
und die Mietkosten von Fr. 1'175.— einschliesslich Akontozahlungen fur Heiz- und
Nebenkosten insgesamt Fr. 2'375.—. Mithin bestehe bereits insoweit ein monatli-
ches Manko von Fr. 965.—. Der Beklagte habe im Jahre 2015 aus dem Nachlass
seiner Grosseltern etwa Fr. 398'000.— geerbt. Dieses Vermdgen habe er fur den
Unterhalt der Parteien und der gemeinsamen Tochter bzw. zur Deckung des Fa-
milienbedarfs und seit der Trennung der Parteien fur den eigenen und den Unter-
halt der Tochter verwendet (Urk. 6/18 S. 4 f.).

2.5.1. Der Beklagte deklarierte in der Steuererklarung 2020 ein Einkommen
aus selbstandiger Erwerbstatigkeit von Fr. 10'970.— sowie Fr. 6'164.— "Von Aus-
gleichskassen direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen oder Erwerbsaus-
fall- und Mutterschaftsentschadigungen"; zudem gab er ein Reinvermdgen von
Fr. 115'609.— an (Urk. 6/20/12). Selbstandig Erwerbende erhalten im Kanton



Schaffhausen eine Kinderzulage von Fr. 230.— pro Monat (Art. 23 FSG SH in Ver-
bindung mit Art. 11 Abs. 2 FSG SH und Ziff. 1 des Beschlusses des Kantonsrats
Schaffhausen uber die Erhdhung der Kinder- und Ausbildungszulagen vom 1. Juli
2019, abrufbar unter https://rechtsbuch.sh.ch/CMS/get/file/651e022f-0fb4-4c14-
b7bb-b0ec3cdb9b5d, besucht am 10. Marz 2023). Es erscheint somit nicht glaub-
haft, wenn der Beklagte ausfuhrt, die Fr. 6'164.— seien Kinderzulagen gewesen
(Urk. 1 S. 6). Vor Vorinstanz behauptete er noch, es seien Coronazahlungen ge-

wesen (Prot. I, S. 9).

2.5.2. In der Steuererklarung 2021 deklarierte der Beklagte ein Einkommen
aus selbstandiger Erwerbstatigkeit von Fr. 11'897.— sowie Fr. 5'123.— "Von Aus-
gleichskassen direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen oder Erwerbsaus-
fall- und Mutterschaftsentschadigungen"; zudem gab er ein Reinvermdgen von
Fr. 104'829.— an (Urk. 6/20/11). Wiederum erscheint mit Blick auf die Hohe der
Kinderzulagen im Kanton Schaffhausen nicht glaubhaft, dass es sich bei den
Fr. 5'123.— um Kinderzulagen handelt. Zudem ist belegt, dass spatestens seit
September 2021 die Klagerin die Kinderzulagen erhielt (Urk. 6/12/25). Das dekla-
rierte Einkommen belief sich somit auf Fr. 17'020.— pro Jahr oder Fr. 1'418.— pro
Monat. Hinzu kam 2021 ein Vermogensverzehr von Fr. 115'609.— - Fr. 104'829.—
= Fr. 10'780.— pro Jahr oder Fr. 898.— pro Monat. Mit dem im Jahr 2021 angeblich
monatlich zur VerfUgung stehenden Betrag von Fr. 1418.— + Fr.898.— =
Fr. 2'316.— hatte der Beklagte gerade einmal seinen Grundbetrag von Fr. 1'200.—
und die Wohnkosten von Fr. 1'105.— (Urk. 6/20/9) decken konnen. Dennoch ist
belegt, dass er am 13. Januar 2021 auch Steuerschulden von Fr. 939.30 bezahlte
(Urk. 6/20/15). In der Rechnung sind sodann noch keine Krankenkassenpramien
bericksichtigt: Diese betrugen 2022 monatlich Fr. 509.55 (Urk. 6/24/9), wobei die
Pramienverbilligung von monatlich Fr. 265.75 (Urk. 6/20/10) zu subtrahieren ist.
2021 dirften Auslagen fur die Krankenkasse in ahnlicher Hohe angefallen sein.
Nicht berucksichtigt sind sodann die Pramien fur die Police bei derE._ AG
(siehe Urk. 6/20/1). Allein diese grobe Berechnung zeigt, dass das tatsachliche
Einkommen des Beklagten hoher gewesen sein muss, als er es deklariert hat. Der
Beklagte hatte sich konkret mit seiner Jahresrechnung auseinandersetzen und

aufzeigen mussen, welche der Bedarfspositionen er Uber das Geschaft bezahlt
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hat. Indem er sich bloss pauschal zu seinen Privatbeziigen ausserte (siehe
Prot. 1, S. 10 und 18), kam er seiner Mitwirkungsobliegenheit nicht genugend
nach. Daruber hinaus setzte er sich in Widerspruch zu seinem ursprunglichen

Gesuch, in welchem von Privatbezligen keine Rede ist (siehe Urk. 6/18 S. 4).

2.6. Es ist vor diesem Hintergrund im Ergebnis nicht zu beanstanden, wenn
die Vorinstanz das Gesuch des Beklagten um unentgeltliche Rechtspflege abge-
wiesen hat. Auf seine Rugen im Zusammenhang mit seinem Vermogen (Urk. 1

S. 7-11) braucht nicht weiter eingegangen zu werden.

3. Prozesskostenvorschuss

3.1. Die Vorinstanz erwog, dass im vorliegenden Prozess zwar die Eltern
Parteien seien; im Kern gehe es aber um den Unterhaltsanspruch des gemein-
samen Kindes. Die Klagerin habe das vorliegende Verfahren als Prozessstand-
schafterin fur das gemeinsame — offensichtlich mittellose — Kind angehoben. Da
es also um einen Kinderunterhaltsanspruch gehe, musse — analog zu den Fallen,
in denen der eine Elternteil als Vertretung des Kindes klage — auch die Frage der
vorsorglichen Unterhaltspflicht punkto Prozessfinanzierung gepruft werden. Es
konne namlich nicht im Belieben der klagenden Partei stehen, durch entspre-
chende Disposition diesen familienrechtlichen Anspruch zulasten der staatlichen
Prozessfinanzierung fallen zu lassen (Urk. 2 S. 4 f.). Die Klagerin habe zuerst nur
ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt. Erst im Nachhinein habe sie
die Leistung eines Prozesskostenvorschusses von Fr. 6'000.— durch den Beklag-
ten an sie beantragt. Entgegen der Ansicht des Beklagten sei dabei nicht ersicht-
lich, wieso eine nachtragliche Stellung eines solchen Antrags unzulassig sein soll-
te. Unterhalt konne man namlich nicht nur fur die Zukunft, sondern auch fur rtick-
liegende Zeit verlangen (Art. 279 ZGB; Urk. 2 S. 4).

3.2. Der Beklagte rugt, die anwaltlich vertretene Klagerin habe das Verfah-
ren mit Eingabe vom 8. Juni 2022 eingeleitet. Dabei habe sie um unentgeltliche
Rechtspflege (inklusive unentgeltlicher Rechtsverbeistandung) ersucht. Den An-
trag habe sie anlasslich der Hauptverhandlung vom 9. November 2022 unveran-

dert erneuert. Nach Durchfuhrung von je zwei Parteivortragen habe das Bezirks-
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gericht die Verhandlung unterbrochen, um den Parteien einen Vergleichsvor-
schlag zu unterbreiten. Dabei habe der Bezirksrichter unprajudiziell ausgefuhrt,
das Gesuch der Klagerin um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege werde
abgewiesen, da sie keinen Antrag auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses
durch den Beklagten gestellt habe. Dieser Hinweis an eine anwaltlich vertretene
Partei sei im Ergebnis nichts anderes als eine unzulassige Ungleichbehandlung
der Parteien. Zudem habe der Bezirksrichter im Wesentlichen mit der Begrun-
dung, wie sie sich in der angefochtenen Verfugung finde, darauf hingewiesen,
dass auch das Gesuch des Beklagten abgewiesen wirde. In der Folge sei die
Verhandlung erneut unterbrochen worden, um den Parteien zu ermoglichen, den
Vergleichsvorschlag zu diskutieren. Im Rahmen ihrer Stellungnahme habe die
Klagerin dann neu ein Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses in
Hohe von Fr. 6'000.— gestellt. Sie habe mit keiner Silbe ausgeflihrt, dass das Ge-
such mit Blick auf kunftige Aufwendungen erfolge. Vielmehr habe die Klagerin im
Kontext mit dem bis anhin einzig gestellten Antrag auf Gewahrung der unentgeltli-
chen Rechtspflege die Honorierung bereits abgeschlossener Arbeiten verlangt. Es
ergebe sich bereits aus der wortlichen Auslegung, dass ein Prozesskostenvor-
schuss kunftige Aufwendungen abdecke. Bereits angefallene Anwaltskosten sei-
en nicht erfasst. Dies ergebe sich auch daraus, dass das Institut des Prozesskos-
tenvorschusses eng mit dem prozessualen Armenrecht verknupft sei, weshalb die
Bestimmungen gemass Art. 117 ff. ZPO analog anwendbar seien. Zwar sehe
Art. 119 Abs. 4 ZPO eine ausnahmsweise ruckwirkende Gewahrung der unent-
geltlichen Rechtspflege vor; die Klagerin habe insoweit aber nichts behauptet.
Art. 279 ZGB sei unbehelflich, beschranke er sich doch auf die Leistung von Un-
terhalt. Diese Vorschrift sei nicht dazu da, prozessuale Versaumnisse zu korrigie-

ren. Vorliegend trete zudem nicht die Tochter als Klagerin auf (Urk. 1 S. 11 ff.).

3.3. Die Klagerin entgegnet, dass man prozessuale Antrage bis zur Urteils-
beratung stellen kdnne. Dies musse umso mehr gelten, als es sich beim Prozess-
kostenvorschuss um einen Beitrag an ausserordentliche Kinderkosten handle und
das Gericht den Sachverhalt in Bezug auf die Kinderbelange von Amtes wegen
erforsche (Urk. 8 S. 9). Die gegnerische Argumentation, wonach ein Prozesskos-

tenvorschuss nicht flr vergangene Aufwendungen gewahrt werden kdnne, Uber-
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zeuge nicht. Beim Prozesskostenvorschuss, welcher flr das Kind im Unterhalts-
verfahren gestellt werde, handle es sich um einen Beitrag an ausserordentliche
Kinderkosten nach Art. 286 Abs. 3 ZGB. Ein solches Gesuch werde naturgemass

erst nach Entstehung der Kosten gestellt (Urk. 8 S. 10).

3.4. Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrage steht allein dem Kind zu und rich-
tet sich gegen den Vater oder die Mutter (Art. 279 Abs. 1 ZGB; siehe Art. 289
Abs. 1 ZGB). Dennoch konnen die Eltern ihn als Ausfluss der elterlichen Sorge
(Art. 318 Abs. 1 ZGB) im eigenen Namen als Prozessstandschafter geltend ma-
chen (BGE 136 Il 365 E. 2.2). Von einer Prozessstandschaft spricht man, wenn
eine Person befugt ist, den Prozess an Stelle der materiell berechtigten oder ver-
pflichteten Person, aber in eigenem Namen als Partei zu fuhren (Samuel Baum-
gartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spuhler, Schweizerisches Zivil-
prozessrecht mit Grundzigen des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Aufl.
2018, Kap. 4 Rz. 33; ahnlich Cordula Lotscher, Prozessfuhrung und Vollstreckung
durch die Eltern im Lichte des Betreuungsunterhalts, FamPra.ch 2017, S. 621 ff.,
S. 622 f.). Der Prozessstandschafter tragt als Partei das Kostenrisiko (siehe L6t-
scher, a.a.0., S. 628; Samuel Zogg, Selbstandige Unterhaltsklagen mit Annex-
entscheid Uber die weiteren Kinderbelange — verfahrensrechtliche Fragen, FamP-
ra.ch 2019, S. 1 ff.; S. 30). Zumindest in Fallen, in welchen der Prozessstand-
schafter die Prozesskosten nicht auf den materiellen Rechtstrager abwalzen
kann, sind fur die Beurteilung des Armenrechtsgesuchs — Rechtsmissbrauch vor-
behalten — nur die finanziellen Verhaltnisse des Prozessstandschafters massge-
bend (siehe Cordula Lotscher, Die Prozessstandschaft im schweizerischen Zivil-
prozess, Grundsatze, Auswirkungen und Anwendungsfalle unter Berucksichtigung
auslandischer Rechtsordnungen, Diss. Basel, 2016, Rz. 244 f.). Anders als bei-
spielsweise der Willensvollstrecker (Art. 517 Abs. 3 ZGB; dazu BGE 129 V 113
E. 4.3) hat der klagende Elternteil keinen Entschadigungsanspruch gegenuber
dem materiell Berechtigten, das heisst dem Kind (Lotscher, a.a.O., S. 628; Zogg,
a.a.0., S.31f.). Wer als Prozessstandschafter auf Kinderunterhalt klagt, tragt
somit das Kostenrisiko, auch wenn der materiellrechtliche Anspruch dem Kind zu-
kommt. Damit sind die Prozesskosten auch keine ausserordentlichen Kinderkos-
ten im Sinne von Art. 286 Abs. 3 ZGB. Vor diesem Hintergrund genulgt es nicht,
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wenn das Kind einen Anspruch auf Prozesskostenvorschuss gegenuber dem un-
terhaltsverpflichteten Elternteil hat. Erforderlich ware vielmehr eine gesetzliche
Vorschrift, welche dem Prozessstandschafter direkt einen entsprechenden An-
spruch gegenuber dem anderen Elternteil einrdumt. An einer solchen Vorschrift
fehlt es bei nicht verheirateten Eltern (siehe auch BGE 142 11l 36 E. 2.3).

3.5. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde im Ergebnis als be-
grundet, soweit sie sich gegen den Prozesskostenvorschuss richtet. Dispositiv-
Ziffer 2 der Verflgung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirks-
gericht Pfaffikon vom 21. Dezember 2022 ist daher aufzuheben und durch folgen-

de Fassung zu ersetzen:
"2. Der Antrag der Klagerin auf Zusprechung eines Prozesskostenvor-

schusses wird abgewiesen."

lll. Prozesskostenvorschuss und
unentgeltliche Rechtspflege fiir das Beschwerdeverfahren

1. Gesuch des Beklagten

1.1. Der Beklagte stellt auch fur das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege (inklusive unentgeltlicher Rechtsverbeistandung;
Urk. 1 S. 3). Er verweist hinsichtlich seines Einkommens und seines Bedarfs auf
die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1 S. 16).

1.2. In Bezug auf die Erfordernisse kann auf die vorstehenden Ausfuhrun-
gen (E.Il.2.4.) verwiesen werden. Diese gelten grundsatzlich auch fir das
Rechtsmittelverfahren, da die unentgeltliche Rechtspflege gemass Art. 119 Abs. 5
ZPO neu zu beantragen ist (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.3).
Ein pauschaler Hinweis auf die Vorakten genugt dabei nicht (BGer 5A_716/2018
vom 27. November 2018, E. 4.3). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle
finanzielle Situation darlegen und beweisen (BGer 4A 44/2018 vom 5. Marz
2018, E. 5.4; BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016, E. 3.3).
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1.3. Indem der Beklagte in seiner Beschwerde vom 20. Januar 2023 hin-
sichtlich seines Einkommens und seines Bedarfs pauschal auf die vorinstanzli-
chen Akten verweist (Urk. 1 S. 16), genugt er der Mitwirkungsobliegenheit nicht.
Die dortigen Ausfuihrungen beziehen sich sodann auf das Einkommen von 2020
und 2021 (Urk. 6/18 S. 4). Die Zahlen sind — jedenfalls im Rahmen des vorliegen-
den Beschwerdeverfahrens — nicht aktuell. Sie sind schliesslich mit derart gravie-
renden Unstimmigkeiten behaftet, dass sich weitere Erlauterungen dazu aufge-
drangt hatten (E. 11.2.5.2.).

1.4. Zusammenfassend ist das Gesuch des Beklagten um Gewahrung der
unentgeltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbei-

standung fur das Beschwerdeverfahren abzuweisen.

2. Gesuch der Klagerin

2.1. Die Klagerin beantragt einen Prozesskostenvorschuss fur das Be-
schwerdeverfahren und eventualiter die unentgeltliche Rechtspflege (inklusive

unentgeltlicher Rechtsverbeistandung; Urk. 8 S. 2).

2.2. Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausfuhrungen (E. 11.3.4.) ist der
Antrag der Klagerin auf Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses fur das

Beschwerdeverfahren abzuweisen.

2.3. Eine Person hat gemass Art. 117 ZPO Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege, wenn sie nicht Uber die erforderlichen Mittel verflugt (lit. a) und ihr
Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Unter denselben Vorausset-
zungen besteht ein Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand, soweit dies zur
Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. ¢ ZPO). Bei der Ermittlung
des notwendigen Lebensunterhaltes ist nicht schematisch auf das betreibungs-
rechtliche Existenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umstanden
Rechnung zu tragen. Zum Existenzbedarf zahlen der Grundbedarf, Wohnkosten,
obligatorische Versicherungen (AHV/IV, Krankenpflegeversicherung), Transport-
kosten zum Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz sowie die Steuern (ZK ZPO-Emmel,

Art. 117 N 9). Nicht dazu gehdren Auslagen flr Hobbys, da sie im Grundbetrag
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enthalten sind (BISchK 2009, S. 193). Letzterer ist indessen, soweit es die Um-
stande des Einzelfalls gebieten, um 15 bis 30 % zu erhohen (ZK ZPO-Emmel,
Art. 117 N 10). Aus dem Effektivitatsgrundsatz folgt, dass fur die Beurteilung der
Mittellosigkeit nur Vermdgen berlcksichtigt werden darf, das tatsachlich vorhan-
den und frei verfugbar oder wenigstens realisierbar ist (BK ZPO-Buhler, Art. 117
N 68; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 117 N 19). Dabei ist der gesuchstellenden
Partei ein Notgroschen zu belassen. Dessen Hohe bemisst sich nach den konkre-
ten Verhaltnissen, namentlich dem Alter, der Gesundheit, den familidaren Ver-
pflichtungen, den Erwerbsaussichten sowie der Mdglichkeit einer kinftigen wirt-
schaftlichen Erholung. Die Kantone gewahren Freibetrage zwischen Fr. 5'000.—
und Fr.25'000.— (OGer ZH LE200061 vom 09.04.2021, E. V.1.4.; OGer ZH
PC160049 vom 17.01.2017, E. 6c¢).

2.4. Die Thematik um den Prozesskostenvorschuss bei unverheirateten El-
tern wurde bisher soweit ersichtlich weder in der Lehre noch in der Rechtspre-
chung einlasslich behandelt (siehe E. 11.3.4.). Damit erweist sich der Standpunkt

der Klagerin nicht als aussichtslos.

2.5. Die Klagerin arbeitet beim Alters- und Pflegeheim F.__ in einem
Pensum von 60 %. Per 1. Januar 2023 wurde ihr Lohn auf Fr. 2'980.80 brutto er-
hoht. Die Sozialabzige betragen 5.3 % + 1.1% + 0.5417 % + 1.935% =
8.8767 %. Demzufolge ist von einem monatlichen Grundlohn von netto
Fr. 2'980.80 / 100 x 91.123 = Fr. 2'716.20 auszugehen. Unter Bertcksichtigung
des 13. Monatslohns belauft er sich auf Fr. 2'716.20 x 13 / 12 = Fr. 2'942.55. Die
Samstags-, Sonntags- und Feiertagszulage betrug in den Monaten Novem-
ber 2022 bis Januar 2023 durchschnittlich (Fr. 100.80 + Fr. 100.80 + Fr. 146.40) /
3 = Fr. 116.— brutto oder Fr. 116.—/ 100 x 91.123 = Fr. 105.70 netto. Zusammen-
fassend ist von einem monatlichen Nettolohn von Fr. 3'048.— (inklusive
13. Monatslohn sowie Samstags-, Sonntags- und Feiertagszulage; exklusive Kin-
derzulagen) auszugehen (die Abendzulage ist vernachlassigbar; Urk. 11/2). Ob
Sozialhilfegelder als Einkommen zu bertcksichtigen sind oder nicht (so die Klage-
rin; Urk. 8 S. 15), kann vorliegend offenbleiben. Wie nachfolgend zu zeigen sein

wird, kann die Klagerin den Bedarf fur sich und C. namlich auch dann nicht
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decken, wenn man sie bertcksichtigt. Die Sozialhilfe Uberweist der Klagerin
Fr. 379.90 pro Monat (Urk. 6/22/38/1). Zu addieren sind sodann die Kinderzula-
gen von monatlich Fr. 200.— (Urk. 11/2) sowie die Unterhaltszahlungen in gleicher
Hoéhe (Urk. 11/3; Urk. 11/5). Das Einkommen der Klagerin und von C._ be-

lauft sich somit auf insgesamt Fr. 3'827.90 pro Monat.

2.6. Diesem Einkommen steht folgender Bedarf gegenuber:

Bedarfsposition Klagerin C. Beleg

Grundbetrag (zuziglich 15 %) | Fr.  1'552.50 | Fr. 460.00

Wohnkosten Fr. 933.35 | Fr. 466.65 | Urk. 6/5/11
Parkplatz Fr. 50.00 Urk. 6/5/11
Krankenkasse (KVG und VVG, Urk. 6/5/15;

) Fr. 287.60 | Fr. 99.90
abztglich IPV) Urk. 6/22/41-42

Siehe Urk. 6/12/35—

Gesundheitskosten Fr. 60.00 | Fr. 10.00 36
Fremdbetreuung Fr. 300.00 | Urk. 6/22/43/1-2
Auswartige Verpflegung Fr. 132.00
Arbeitsweg Fr. 135.45 Siehe Urk. 6/22/44
Hausrat- und Privathaftpflicht
(exkl. weiterer Versicherun- Fr. 32.00 Urk. 6/22/47
gen)
Kommunikationskosten Fr. 120.00
Serafe-Gebulhr Fr. 28.00
Steuern (geschatzt) Fr. 250.00 Siehe Urk. 6/22/48

Total Fr. 3'680.90 | Fr. 1'336.55
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Erganzend ist anzufligen, dass die Klagerin Fremdbetreuungskosten von
Fr. 403.— geltend macht (Urk. 8 S. 16). Belegt sind entsprechende Kosten in der
Hohe von Fr. 155.— fur August 2022 und von Fr. 403.— flr September 2022
(Urk. 6/22/43/1-2). Wenn die Klagerin oder der Beklagte mit C.__ Ferien ver-
bringt, fallen keine monatlichen Kosten von Fr. 403.— an. Es rechtfertigt sich vor

diesem Hintergrund eine Herabsetzung auf durchschnittlich Fr. 300.—.

2.7. Die Klagerin kann mit dem Einkommen von Fr. 3'827.90 ihren Bedarf
und jenen der Tochter von insgesamt Fr. 4'917.45 nicht decken. Daran wurde sich
auch nichts andern, wenn man ihr (geringfiigige) Einnahmen aus der Einzelfirma
"G._____ " anrechnen wurde (siehe Urk.8 S. 15). Ohnehin ergibt sich aus den
Kontoauszugen der Monate Mai 2022 bis 20. Januar 2023, dass lediglich am
1. Juli 2022 Fr. 40.20, am 1. September 2022 Fr. 121.67, am 12. September 2022
Fr. 20.34 und am 21. September 2022 Fr. 20.62 eingingen (Urk. 11/3; Urk. 11/5).

2.8. Das Privatkonto der Klagerin wies per 19. Januar 2023 einen Konto-
stand von Fr. 222.18 auf (Urk. 11/5) und ist daher vernachlassigbar.

2.9. Zusammenfassend ist die Klagerin als mittellos zu qualifizieren. Sie ist
zudem auf eine Rechtsbeistandin angewiesen, weil auch die Gegenseite anwalt-
lich vertreten ist. Folglich ist ihr die unentgeltliche Rechtspflege fur das Be-
schwerdeverfahren zu bewilligen und es ist ihr in der Person von Rechtsanwaltin
MLaw Y. eine unentgeltliche Rechtsbeistandin zu bestellen. Die unentgeltli-
che Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschadigung an
die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO).

IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen
1. Die Kostenfreiheit gemass Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt nur flr das erstin-

stanzliche (Gesuchs-)Verfahren, nicht aber fir das Rechtsmittelverfahren
(BGE 140 IIl 501 E. 4.3.2; BGE 137 Ill 470 E. 6.5.5). Die Entscheidgebuhr be-
misst sich nach Massgabe dessen, was vor der Rechtsmittelinstanz noch im Streit
liegt (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Der erste angefochtene Punkt betrifft die unentgeltli-
che Rechtspflege fir den Beklagten. Der Streitwert der Klage betragt 5 x
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Fr.2'031.30 + 10 x Fr. 1'393.20 + 1.5 x Fr. 2'715.30 + 116.5 x Fr. 1'726.80 =
Fr. 229'333.65 (siehe Urk. 6/21 S. 1; beantragte Unterhaltsbeitrage bis zum voll-
endeten 18. Altersjahr des Kindes). Die Grundgebuhr fur die Parteientschadigung
betragt bei diesem Streitwert rund Fr. 17'000.— (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). In Anwen-
dung von § 4 Abs. 3 AnwGebV ist von mutmasslichen Anwaltskosten in Héhe von
rund Fr. 8'500.— auszugehen. Der zweite angefochtene Punkt betrifft den Pro-
zesskostenvorschuss in Hohe von Fr. 6'000.—. Die Entscheidgebulhr ist daher auf
Basis eines Streitwerts von Fr. 14'500.— zu berechnen. Die Grundgebuhr betragt
Fr.2'380.— (§4 Abs.1 GebV OG) und ist auf Fr. 1'000.— herabzusetzen (§ 4
Abs. 2 und 3 GebV OG sowie § 8 Abs. 1 GebV OG). Der Beklagte unterliegt zu
Fr. 8'500.— / Fr. 14'500.— = (gerundet) 60 %; daher sind die Kosten des zweitin-
stanzlichen Verfahrens zu 40 % der Klagerin und zu 60 % dem Beklagten aufzu-
erlegen. Der Anteil der Klagerin ist zufolge der ihr gewahrten unentgeltlichen
Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen; die Nachzahlungs-
pflicht gemass Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. Erganzend ist darauf hinzuwei-
sen, dass das Resultat dasselbe ware, wenn man aufgrund der unterschiedlichen
Gegenparteien (dazu E. IV.2.) fur jeden Beschwerdeantrag eine separate Gebuhr
festsetzen wirde. In jedem Fall betrige die Grundgebuhr namlich Fr. 1'050.— zu-
zuglich 14 % des Fr. 5'000.— Ubersteigenden Streitwerts (§ 4 Abs. 1 GebV OG).

2. Hinsichtlich der Parteientschadigung ist zu berucksichtigen, dass der
Klagerin als Gegenpartei des Hauptsachenprozesses keine Parteistellung zu-
kommt, soweit sich die Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um un-
entgeltliche Rechtspflege richtet (BGE 139 IIl 334 E. 4.2; BGer 5A_381/2013 vom
19. August 2013, E. 3.2); vielmehr ist in diesem Umfang der obsiegende Staat,
das heisst der Kanton Zlrich, Gegenpartei. Bei einem Streitwert fur den Prozess-
kostenvorschuss von Fr. 6'000.— (siehe § 13 Abs. 1 AnwGebV) resultiert eine Par-
teientschadigung von rund Fr. 1'500.— (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Diese ist in Anwen-
dung von § 9 AnwGebV auf Fr. 800.— zu ermassigen. Der Beklagte hat keine
Mehrwertsteuer verlangt (Urk. 1 S. 3), weshalb keine solche zuzusprechen ist
(Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts an die Kammern
des Obergerichts, das Handelsgericht, das Geschworenengericht, die Bezirksge-

richte und die Friedensamter Uber die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006, S. 3,
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abrufbar unter https://www.gerichte-
zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Mitteilungen/Kreisschreiben/2000-

2009/17_05_2006.pdf, besucht am 10. Marz 2023). Die hinsichtlich des Prozess-
kostenvorschusses unterliegende Klagerin ist mithin zu verpflichten, dem Beklag-
ten fur das zweitinstanzliche Verfahren eine Parteientschadigung von Fr. 800.— zu

bezahlen.

Es wird beschlossen:

1. Das Gesuch des Beklagten um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspfle-
ge und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeistandung fur das Be-

schwerdeverfahren wird abgewiesen.

2. Der Klagerin wird die unentgeltliche Rechtspflege flir das Beschwerdever-
fahren bewilligt und es wird ihr in der Person von Rechtsanwaltin MLaw

Y. eine unentgeltliche Rechtsbeistandin bestellt.

3.  Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er-

kenntnis.

Es wird erkannt:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 der Verfu-
gung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Pfaf-
fikon vom 22. Dezember 2022 aufgehoben und durch folgende Fassung er-

setzt:

"2. Der Antrag der Klagerin auf Zusprechung eines Prozesskostenvor-
schusses wird abgewiesen."

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3. Der Antrag der Klagerin auf Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses
fur das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.

4. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 1'000.— festgesetzt.
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Die Kosten fur das zweitinstanzliche Verfahren werden zu 40 % der Klagerin
und zu 60 % dem Beklagten auferlegt. Der Anteil der Klagerin wird zufolge
der ihr gewahrten unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichts-
kasse genommen; die Nachzahlungspflicht gemass Art. 123 ZPO bleibt vor-

behalten.

Die Klagerin wird verpflichtet, dem Beklagten fur das Beschwerdeverfahren

eine Parteientschadigung von Fr. 800.— zu bezahlen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen

Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruck.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG.

Es handelt sich in der Hauptsache um eine vermdgensrechtliche Angelegenheit. Der
Streitwert betragt mehr als Fr. 30'000.—.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zurich, 20. Marz 2023

Obergericht des Kantons Zirich
[. Zivilkammer

Der Gerichtsschreiber:

Dr. Chr. Arnold

versandt am:

Im
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	III.  Prozesskostenvorschuss und  unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren

	1. Gesuch des Beklagten
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	3. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.
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